
 

 

STADT FREIBERG A.N. 
 

Vorhabenbezogener 
BEBAUUNGSPLAN 

„Östlich der Bilfinger Straße /  
Beihinger Straße – 1. Änderung“ 

  
 

TEXTTEIL (Teil B) 
I. BEBAUUNGSPLAN 
 

ENTWURF v. 30.09.2025 
  
 
 
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB: 08.03.2022 
 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom: 16.06.2025 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB: 16.06.2025 bis 18.07.2025 
 
Feststellung des Entwurfes und Auslegungsbeschluss: .......... 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom: .......... 
 
Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB: .......... bis .......... 
 
Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB: .......... 
 
Ausgefertigt: 
Der textliche und zeichnerische Inhalt des Bebauungsplanes stimmt mit dem 
Satzungsbeschluss überein. Die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften wurden beachtet. 
 
Stadt Freiberg am Neckar, den ……………………….. ……………..……… 
 Jan Hambach (Bürgermeister) 
Durch ortsübliche Bekanntmachung am: …………… 
ist der Bebauungsplan gem. § 10 BauGB in Kraft getreten.  
 
  
 
Plandatum: 15.09.2025 
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I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
Bebauungsplan „Östlich der Bilfinger Straße / Beihinger Straße – 1. Änderung“  
(nach § 9 BauGB) 
 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
- Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. I S. 394). 

 

- Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 
2023 (BGBl. I S. 176). 

 

- Die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802). 

 

- Die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 
(GBl. 2000, 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 
(GBl. S. 229, 231). 

 
 
 

1. Vorhaben und Erschließungsplan (§ 12 BauGB) 
 

  
Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist der Vorhaben- und 
Erschließungsplan vom 08.09.2025. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB sind unter Anwendung des § 9 Abs. 2 BauGB im 
Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 
 

 
 
 

2. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB, i.V.m. § 1-15 BauNVO) 
 

  

Allgemeines Wohngebiet (WA) 
Siehe Plandarstellung/Planeinschrieb/Nutzungsschablone 
 
 
Zulässig gem. § 4 BauNVO sind: 
 
(1) Wohngebäude, 

(2) die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden,  

(3) Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke. 

 
Nicht zulässig gem. § 1 (5) BauNVO sind: 
 
(1) Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbe-

triebe. 

 
Die in § 4 (3) BauNVO sonstigen genannten ausnahmsweise zulässige Nut-
zungen sind gem. § 1 (6) BauNVO nicht zulässig. 
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3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB, i.V.m. § 16-21a BauNVO) 
 

 
 
 
 

 
Zulässig sind die Inhalte und Darstellungen des Vorhaben- und Erschließungs-
plans. 

 
 
 

4. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 (§ 9 (1) 2 BauGB, i.V.m. § 23 BauNVO) 
 

 
 
 
 

 
Überbaubare Grundstücksflächen 
Siehe Plandarstellung 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. 
 

 
 

5. Stellplätze und Garagen (§ 9 (1) 4 BauGB, i.V.m. § 12 (2) BauNVO) 

 
 
 
 
 

 
Siehe Plandarstellung 
 
 
Tiefgaragen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und 
der hierfür festgesetzten Flächen „TiGa“ (s. Planeinschrieb) zulässig. 
 
Offene Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
und den hierfür festgesetzten Flächen „St“ (s. Planeinschrieb) zulässig. 
 

 
 

6. Öffentliche und private Grünflächen  (§ 9 (1) 15 BauGB) 

 
 
 
 
 
 

 

 

Private Grünflächen, Zweckbestimmung Hausgärten 
Siehe Plandarstellung 
 
 
Die Flächen sind als Wiesenflächen anzulegen. 
 
Bauliche Anlagen in Form von Gebäuden bzw. Nebenanlagen sind innerhalb 
der privaten Grünflächen nicht zulässig 
 

 
 

7. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) 20 BauGB) 

 

  
Flach- und flachgeneigte Dächer (Dachneigung 0° - 5°) sind zu mindestens 
80 % der Dachfläche extensiv zu begrünen. Extensive Begrünungen sind mit 
einer Schichtstärke von mindestens 10 cm auszuführen.  

Ausgenommen hiervon sind Dachflächen, die aus technischen Gründen nicht 
bepflanzt werden können (erforderliche technische Aufbauten, Belichtung, 
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Attika, Attikarandstreifen usw.), als Dachterrasse genutzt werden oder unter-
geordnete Überdachungen (z.B. Überdachungen Hauszugang, Nebenanla-
gen). 

Anlagen zur Solarenergienutzung sind in Verbindung mit der Dachbegrünung 
zulässig und erwünscht. Diese sind über der Dachbegrünung aufzuständern. 
  

  
Tiefgaragen müssen außerhalb der Hochbauten erdüberdeckt sein. Die Min-
desterdüberdeckung muss 0,4 m betragen. Der Substrataufbau muss mit 
steinfreiem kulturfähigem Bodenmaterial erfolgen. Die Flächen sind intensiv zu 
begrünen und gärtnerisch anzulegen. 
 

 
 

 
Nicht überdachte Stellplätze und Hofflächen sind mit dauerhaft wasserdurch-
lässigen Belägen herzustellen. 
 

 
 

8. Bauliche und technische Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen (§ 9 (1) 24 BauGB) 

 

 
 
 
 

 

Lärmschutzmaßnahmen 
 
Lüftungseinrichtungen für Schlafräumen 
 
An Schlafräumen mit Beurteilungspegeln aus dem Straßenverkehr von über 
45 dB(A) im Nachtzeitraum sind geeignete schallgedämmte Lüftungseinrich-
tungen (wie bspw. Außendurchlasselemente/passive Druckdifferenzlüfter) zu 
installieren, die den erforderlichen Mindestraumluftwechsel auch bei geschlos-
senen Fenstern ermöglichen, sofern der schutzbedürftige Raum nicht  
über eine Lüftungsmöglichkeit über eine lärmabgewandte Fassade – mit 
nächtlichen Schallimmissionen ≤ 45 dB(A) – verfügt. 
 
Hinweis 
Im Anhang sind die Anlage 3.2.1 bis 3.2.6 der schalltechnischen Untersuchung 
zum Bebauungsplan (Ingenieurbüro Dr.-Ing. Frank Dröscher, 29. April 2025) 
beigefügt. Darin sind die nächtlichen Schallimmissionen aus dem Straßenver-
kehr stockwerkweise dargestellt. 
 

 Erforderlicher passiver Schallschutz gemäß DIN 4109-1:2018-01: Maßgebli-
che Außenlärmpegel 
 
Die Luftschalldämmung der Außenbauteile schutzbedürftiger Aufenthalts-
räume (passiver Schallschutz) ist gemäß Abschnitt 7 DIN 4109-1:2018-01 in 
Abhängigkeit der maßgeblichen Außenlärmpegel und der Raumart auszufüh-
ren. Der (rechnerische) Nachweis zur hinreichen- den Luftschalldämmung der 
Außenbauteile ist im Rahmen des baurechtlichen Zulassungsverfahrens zu er-
bringen und richtet sich nach den rechtlichen Anforderungen zum Zeitpunkt 
der Errichtung des Bauwerks. 
 
Hinweis 
Im Anhang sind die Anlagen 4.1.1 bis 4.2.6 der schalltechnischen Untersu-
chung zum Bebauungsplan (Ingenieurbüro Dr.-Ing. Frank Dröscher, 29. April 
2025) beigefügt. Darin sind die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 
4109-1:2018-01 für den Tag- und Nachtzeitraum stockwerkweise dargestellt. 
Die in Anlage 4.2.1 bis 4.2.6 dargestellten Außenlärmpegel gelten dabei nur 
für Schlafräume. 

  

 



Stadt Freiberg a.N. Bebauungsplan „Östlich der Bilfinger Straße / Beihinger Straße – 1. Änderung" 
   

   
  
 

   

  5/9 

 

9. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, 
 (§ 9 (1) 25a BauGB) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pflanzgebot Einzelbäume 
Siehe Plandarstellung 
 
An den in der Planzeichnung dargestellten Standorten sind standortgerechte, 
hochstämmige Laubbäume zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 
Abgängige Bäume sind zu ersetzen.  

Innerhalb der privaten Grünfläche können die Standorte im Rahmen der Frei-
flächengestaltung angepasst werden. 

 

  

Fassadenbegrünung 
 
Fassadenabschnitte sind gemäß den Inhalten und Darstellungen des Vorha-
ben- und Erschließungsplans zu begrünen. 
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II. HINWEISE 
zum Bebauungsplan „Östlich der Bilfinger Straße / Beihinger Straße – 1. Änderung“ 
 
1. Denkmalschutz 

 
 
Das Plangebiet liegt im Bereich des folgenden denkmalrelevanten Objekts:  
Merowingerzeitliches Gräberfeld (Listen-Nr. 1, ADAB-Id. 96992901); Kulturdenkmal gem. 
§ 2 DSchG  
Zwischen 1920 und 1980 sind zwischen Bilfinger- und Beihinger Straße immer wieder Grab-
funde des frühen Mittelalters entdeckt worden. Eine 1959 auf dem Nachbargrundstück 
(Flst.Nr.: 165) entdeckte vorgeschichtliche Bestattung kann weiterhin für das Vorhandensein 
eines jungsteinzeitlichen Bestattungsplatzes im Gebiet sprechen. 
 
Bei Bodeneingriffen ist der Veranlasser gem. § 6 Abs. 2 DSchG zur fachgerechten Untersu-
chung, Bergung und Dokumentation des Kulturdenkmals im Rahmen einer archäologischen 
Rettungsgrabung verpflichtet. Auch geplante Abbruch- und Rodungsmaßnahmen im Bereich 
des ausgewiesenen Kulturdenkmals bedürfen daher der weiteren frühzeitigen Beteiligung 
der Archäologischen Denkmalpflege. 
 

 
Vermutete Ausdehnung des Kulturdenkmals 

 
Um die genauen Grenzen des Gräberfeldes bzw. der Siedlungsareale zu eruieren, kann eine 
archäologische Sondage als Erstmaßnahme durchgeführt werden. Die archäologische Son-
dage soll zum einen die Grenzen des befundführenden Areals und zum anderen die Tiefen-
lage und Erhaltung möglicher Befundsubstanz aufzeigen. 
 
Für die außerhalb der Denkmalfläche gelegenen Bereiche wird auf die Regelungen der §§ 
20 und 27 DSchG verwiesen:  
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder 
der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramik-
reste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdver-
färbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverän-
dertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung 
der Frist einverstanden ist. Zuwiderhandlungen werden gem. § 27 DSchG als Ordnungswid-
rigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zu-
mindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen soll-
ten hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.   
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Darüber hinaus können bei tiefer in den Untergrund eingreifenden Maßnahmen jederzeit 
auch archäologisch/paläontologisch wichtige Tier- und Pflanzenreste zutage treten. Nach 
§ 2 des Denkmalschutzgesetzes unterliegen entsprechende organische Reste und Fossilien 
ebenfalls dem Denkmalschutz, so dass zumindest auffällige Versteinerungen und Knochen 
meldepflichtig sind. 
 

2. Regelung zum Schutz des Bodens  
Gem. § 1 a (2 u. 3) BauGB, § 202 BauGB, §§ 1, 2 u.7 BBodSchG ist mit dem Boden sparsam 
und schonend umzugehen. Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen sind so 
weit als möglich zu vermeiden. 
 
Sämtlicher auf dem Gelände befindlicher Oberboden (Mutterboden), der für die Bebauung 
abgetragen werden muss, ist von Arbeitsbeginn in der anstehenden Tiefe zu sichern und 
nach Möglichkeit innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans zu verwerten. Der 
Oberboden ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu 
schützen (Schutz des Mutterbodens gemäß § 202 BauGB). Bei erforderlichen Geländeauf-
schüttungen innerhalb des Baugebietes darf der Mutterboden des Urgeländes nicht über-
schüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für Auffüllungen ist ausschließlich Aus-
hubmaterial (Unterboden) zu verwenden. Der erforderliche Bodenabtrag ist schonend und 
unter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und Unterboden durchzuführen. Unnötiges Be-
fahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Flächen ist nicht zulässig. 
 
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
(BBodSchG), insbesondere auf § 4 (Pflichten zur Gefahrenabwehr) und § 7 (Vorsorgepflicht) 
wird hingewiesen. In diesem Sinne gelten für jegliche Bauvorhaben die getroffenen Rege-
lungen zum Schutz des Bodens (s. Merkblatt August 2023). 
 
Des Weiteren wird auf § 3 Abs. 3 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz hingewiesen. Bei der 
Ausweisung von Baugebieten und der Durchführung von Bauvorhaben im Sinne von Abs. 4 
soll ein Erdmassenausgleich durchgeführt werden. Hierbei sollen durch die Festlegung von 
Straßen- und Gebäudeniveaus die bei der Bebauung anfallenden Aushubmassen möglichst 
vor Ort verwertet werden. Für Überschussmassen > 500 m³ sind die Verwertungswege in 
einem (Abfall-)Verwertungskonzept darzulegen (§ 3 Abs. 4 LKreiWiG). 
 
Zum Schutz der naturbelassenen Flächen sollten diese während der Bauphase nicht zur 
Lagerung von Baustoffen genutzt und nicht befahren werden. Ist eine Inanspruchnahme 
nicht zu vermeiden, sind Baumaterialen nicht direkt auf dem Boden, sondern auf Paletten, 
Rosten oder Gestellen zu lagern, bzw. lastverteilende Schutzsysteme (Geogitter, Rasen-
schutzmatten u.ä.) zu verwenden, um Verdichtungen zu vermeiden. Dies gilt insbesondere 
für die im Bebauungsplan festgesetzte private Grünfläche. 
 

3. Entwässerung 
Wird die Erdgeschossfußbodenhöhe unterhalb der Rückstauebene festgelegt, sind bei der 
Planung der Grundstücksentwässerung die in der DIN 1986 Teil 1 Abschnitt 7 festgelegten 
Bedingungen besonders zu beachten (Heben über die Rückstauebene, Rückstauschleife). 
 

4. Geotechnik / Geologie 
Im Plangebiet liegt eine Überdeckung aus der quartären Lockergesteinseinheit "Lössfüh-
rende Fließerde" vor. Darüber hinaus sind die Festgesteinseinheiten "Erfurt- Formation (Let-
tenkeuper)", "Trigonodusdolomit" und "Meißner-Formation" im Untergrund zu erwarten.   
 
In den anstehenden und nach NNO ausstreichenden Schichten der Erfurt-Formation (früher 
Letttenkeuper) ist mit Schichtwasser zu rechnen.  
 
Mit Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet 
sind, sowie mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Unter-
grundes ist zu rechnen.   
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant 
bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwie-
sen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
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Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spal-
ten ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Funda-
menten zu achten. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 
(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingeni-
eurbüro empfohlen. 

 
5. Grundwasser  

Sofern bei Bauausführungen Grundwasser angetroffen werden sollte, ist dies dem Landrat-
samt Ludwigsburg, Fachbereich Umwelt zur Absprache des weiteren Vorgehens mitzuteilen. 
Die Bauarbeiten sind dann bis zur Entscheidung einzustellen. 
 
Für eine eventuell erforderliche Grundwasserbenutzung (Grundwasserableitung während 
der Bauzeit, Grundwasserumleitung während der Standzeiten von Bauwerken) ist grund-
sätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.  
Eine dauernde Grundwasserabsenkung ist nicht zulässig. Baumaßnahmen, die lediglich 
punktuell in das Grundwasser einbinden (z.B. Tiefgründungskörper, Verbaukörper) bedürfen 
ebenfalls einer wasserrechtlichen Erlaubnis und sind vorher dem Landratsamt Ludwigsburg 
– Fachbereich Umwelt - anzuzeigen.  
 
Auf die Lage im hydrogeologisch fachtechnisch abgegrenzten Heilquellenschutzgebiet Ho-
heneck wird hingewiesen.  
 

6. Duldungspflichten 
Der Eigentümer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungs-
körper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs 
sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für Erschließungsanlagen auf seinem Grundstück 
gemäß § 126 Abs. 1 BauGB zu dulden.  
Können Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen aus technischen Gründen oder wegen 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht auf der Straße angebracht werden, 
haben die Eigentümer der Anliegergrundstücke das Anbringen gemäß § 5 b Abs. 6 Satz 1 
Straßenverkehrsgesetz zu dulden.  
 

7. Rodungszeitraum/Artenschutzmaßnahmen 
Die Entfernung von Gehölzen ist auf die Zeit zwischen Anfang Oktober bis Ende Februar zu 
beschränken. Auf § 39 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wird verwiesen. 
 

8. Vermeidung von Vogelschlag 
Zur Vermeidung erhöhter Kollisionsverluste von Vögeln an Fenstern oder sonstigen Vergla-
sungen sind nach Norden weisende Glasflächen des Haus 3 mit einem verminderten Au-
ßenreflexionsgrad nach dem neusten Stand der Technik auszuführen. 
Weitere Informationen zum Vogelfreundlichen Bauen mit Glas und Licht finden sich bei der 
Schweizerischen Vogelwarte Sempach (www.vogelwarte.ch). 
 

9. Außenbeleuchtung 
Zum Schutz v.a. der Insektenfauna ist entsprechend den Regelungen des § 21 NatSchG BW 
die private Außenbeleuchtung der nach Norden zur freien Landschaft grenzenden Gebäude 
und Freiflächen (z.B. Wege, Parkplätze) energiesparend, blendfrei und streulichtarm zu ge-
stalten und auf das notwendige Maß zu reduzieren. Zulässig sind nur voll abgeschirmte 
Leuchten, die im installierten Zustand nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen. 
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Anlage: 

 



Stadt Freiberg am Neckar 
Bebauungsplan „Östlich der Bilfinger Straße – Beihinger Straße – 1. Änderung“ 
Schalltechnische Untersuchung 
 

Anhang Seite 10 
 

 

  DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
  TECHNISCH ER  UMWELTSCHUTZ 

 

 

 
  

Anlage 3.2.1: Straßenverkehr: Schallimmissionen im Nachtzeitraum – Ebene -3 

Abgrenzung 
Plangebiet 
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Schalltechnische Untersuchung 
 

Anhang Seite 11 
 

 

  DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
  TECHNISCH ER  UMWELTSCHUTZ 

 

 

 
  

Anlage 3.2.2: Straßenverkehr: Schallimmissionen im Nachtzeitraum – Ebene -2 

Abgrenzung 
Plangebiet 
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Anhang Seite 12 
 

 

  DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
  TECHNISCH ER  UMWELTSCHUTZ 

 

 
 

  

Anlage 3.2.3: Straßenverkehr: Schallimmissionen im Nachtzeitraum – Ebene -1 

Abgrenzung 
Plangebiet 
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Anhang Seite 13 
 

 

  DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
  TECHNISCH ER  UMWELTSCHUTZ 

  

Anlage 3.2.4: Straßenverkehr: Schallimmissionen im Nachtzeitraum – Ebene 0 

Abgrenzung 
Plangebiet 
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Anhang Seite 14 
 

 

  DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
  TECHNISCH ER  UMWELTSCHUTZ 

  

Anlage 3.2.5: Straßenverkehr: Schallimmissionen im Nachtzeitraum – Ebene 1 

Abgrenzung 
Plangebiet 
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Anhang Seite 15 
 

 

  DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
  TECHNISCH ER  UMWELTSCHUTZ 

  

Anlage 3.2.6: Straßenverkehr: Schallimmissionen im Nachtzeitraum – Ebene 2 

Abgrenzung 
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